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Maßnahmen

Maßnahme an Gewässern

Maßnahme an der Trasse (einschließlich Gestaltungsmaßnahmen)

Maßnahme in Wäldern und Erstaufforstungen

Maßnahme im Offenland

E = Ersatzmaßnahme
A = Ausgleichsmaßnahme

Maßnahmenkennung
Erläuterung Maßnahmentyp

Index

CEFA 1.1

Nr. des Maßnahmenkomplexes
Maßnahmentyp

CEF = Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Sicherung der ökologischen Funktion
  einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang

 (continuous ecological functionality)

Erläuterung Index

Maßnahmennummer und Beschreibung

Komplex A 2: Entwicklung extensiv genutzter Grünlandbiotope der Marsch

Entsiegelung nicht mehr benötigter Verkehrsflächen

Entwicklung von Extensivgrünland aus Acker

Entwicklung von Extensivgrünland aus Acker und Anlage eines Libellengewässers

Vorgezogene Entwicklung von Magerrasen für die Zauneidechse

Anlage von Laubwald Entwicklung einer Fledermausflugstraße

Komplex A 6: Anlage straßenbegleitender Gehölzstreifen

Anlage von Gehölzstreifen als Leitstrukturen für Fledermäuse

Ausgleichmaßnahmen
A 1

A 2.1

A 2.2

CEFA 4.1

ArA 5.1 ArA 5.2

ArA 6.1

ArA 6.2

Komplex A 5: Biotopverbund unter der Großbrücke im Geesthang

Arrondierung eines Feuchtwaldes

Entwicklung einer Sukzessionsfläche in Verbindung mit Korridoren für Fledermäuse

Anlage einer Gras- und Staudenflur in Verbindung mit Korridoren für Fledermäuse

A 10

    ArA 11.2

Komplex A 11: Anlage von Laubwald und Gras- und Staudenfluren

ArA 9.1

ArA 9.2

Anlage von Laubwald in Verbindung mit Korridoren für Fledermäuse    ArA 11.3

Komplex A 9: Entwicklung eines Offenlandkomplexes der Geest

Komplex A 4: Entwicklung von Magerrasen

Entwicklung von Magerrasen für die Zauneidechse und HeuschreckenArA 4.2

Entwicklung von Magerrasen für die Zauneidechse und HeuschreckenArA 4.3

Extensivierung von GrünlandA 2.3

Umfeldaufwertung für die Gewässerumverlegung und -unterführung BisA 3

Vorgezogene Anlage von Gehölzstreifen als Habitate für die Haselmaus und als
Leitstrukturen für Fledermäuse

CEF

Komplex A 7:  Anlage von Laubwald

CEFA 7.1

CEFA 7.2 Vorgezogene Anlage von Laubwald als Habitat für die Haselmaus

Vorgezogene Anlage von Laubwald als Habitat für die Haselmaus in Verbindung mit
Korridoren für Fledermäuse

Komplex A 8: Anlage von Knicks

A 8.5 Anlage eines Knicks

A 8.2 Anlage eines Knicks A 8.6 Anlage eines Knicks

A 8.3 Anlage eines Knicks A 8.7 Anlage eines Knicks

Offenlegung des Gewässers 1.6.3A 9.3

Entwicklung von Extensivgrünland aus Acker als Jagdhabitat für FledermäuseArA 9.4

Anlage einer Gras- und Staudenflur in Verbindung mit Korridoren für Fledermäuse    ArA 11.4

Anlage eines Knicks

Anlage eines KnicksA 12.2

Komplex A 12: Anlage von Knicks und eines Waldrandes

Anlage eines KnicksA 12.3

Anlage eines Waldrandes als Leitstruktur für Fledermäuse    ArA 12.4

Entwicklung von Extensivgrünland aus Acker

CEFA 13.1

A 13.2

Komplex A 13: Entwicklung eines Offenlandkomplexes der Geest

A 8.4 Anlage eines Knicks A 8.8

A 6.3 Anlage eines Knicks CEFA 6.4 Vorgezogene Anlage eines Knicks
als Habitat für die Haselmaus

Anlage eines Knicks

A 12.1

Vorgezogene Anlage von Knicks als Habitate für die Haselmaus

    ArA 11.1

Vorgezogene Anlage und Aufwertung von Knicks als Habitate für die Haselmaus
und den Neuntöter
Entwicklung von Extensivgrünland aus Acker als Jagdhabitat für Fledermäuse
und den Neuntöter

CEF
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Straßentechnischer Bauentwurf

Nutzungstypen
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sonstige Nutzungen

Nachrichtlich

Schutzgebiete und Besonderheiten

Biotopverbundfläche

Naturschutzgebiet

FFH-Gebiet

Vogelschutzgebiet

B

Sonstiges

Grenze des Plangebietes

Trasse des geplanten Vorhabens

Hochspannungs-Freileitung

Nr. der Einzelmaßnahme

Ausbringen von Nisthilfen für den WaldkauzArA 17

Anlage eines Amphibienlaichgewässers    ArA 13.4

Entwicklung von Extensivgrünland aus AckerA 13.5

Anlage von LaubwaldA 14

Anlage eines KnicksA 13.7

Anlage eines KnicksA 13.6

Ausbringen von Kolonie-Nisthilfen für den Haussperling

Vorgezogene Verlegung eines Grabens als Habitat für AmphibienCEFA 15

Straßenbegleitgrün: Pflanzung von BäumenA 16

ArA 18

2 Änderungen aus den Lageplänen der landschaftspflegerischen 05/2020 Schmidt

Maßnahmen übernommen (UL 9.2)
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